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Jn der Expedition des Couriers.

Inſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in derC 0 u t d C Buchhandlung von H. Kirchner,

O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite
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Zeitung
und Lan d.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die far den Kourier beſtimmten Mittheilungen, Sendungen bittet man, wie bisher an die Expedition des Couriers!
bei Schwetſchke) zu richten.
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167. Halle, Dienstag den 21. Juli
Hierzu eine Beilage.

1846.
Tee

Deutſchland.
Berlin, d. 19. Juli. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Großherzoglich ſachſen-weimarſchen General Major,
General- Adjutanten und Wirklichen Geheimen Rathe, von
Beulwitz, den Rothen Adler-Orden erſter Klaſſe; dem
Kaiſerlich ruſſiſchen Staatsrathe von Wierzbotowicz
zu Kaliſch den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe zu ver
leihen.

Se. Excellenz der General Lieutenant und General-
Adjutant Sr. Majeſtät des Königs, Graf von Noſtitz,
iſt nach Bunzlau, und der Wirkliche Geheime Ober-Juſtiz-
rath und Direktor im Juſtiz-Miniſterium, Dr. Borne-
mann, nach Salzbrunn von hier abgereiſt.

Nach dem „Militair- Wochenblatte vom 18. d. iſt der
Prinz Waldemar von Preußen Konigl. Hoheit, bis-
her als Oberſt dem Garde- Dragoner- Regiment aggregirt,
um General-Major befördert worden und ſoll einſtweilen
à la Suite des Garde-Dragoner Regiments gefuhrt wer
den; ferner iſt der Major von Wintzingeroda, Adju-
tant beim General-Kommando des Sten Armee-Korps, als
Bataillons-Kommandeur im 40ſten Jnfanterie- Regiment
verſetzt worden.

Das vom Koönigl. Generalſtabe redigirte Militär Wo
chenblatt ſpricht ſich in Bezug auf die Anwendung der Ei-
ſenbahnen zur raſchen Fortſchaffung großerer TruppenAb-
theilungen dahin aus, daß die Erfahrungen, welche man
in dieſer Beziehung bei Gelegenheit der jüngſten polniſchen
Ereigniſſe gewonnen habe, zu dem Ausſpruch berechtigten,
daß man in Fällen der Noth unbedenklich dieſelben Mittel
in Anwendung bringen könnte. Die Wichtigkeit der Ei-
ſenbahnen in ſtrategiſcher Hinſicht wäre alſo hiermit gleich
ſam amtlich ausgeſprochen.

Berlin, d. 13. Juli. Mit der heutigen Sitzung der
Generalſynode iſt wieder ein Gegenſtand erledigt wor-

den, der, obwohl an ſich von untergeordneter Wichtigkeit,

ihr doch durch die zum Theil ſehr ausfuhrlichen Verhand-
lungen der Provinzialſynoden darüber zur unabweisbaren
Aufgabe geworden war, nämlich die Emeritirung der
Geiſtlichen und die, bei häufigerer Durchführung der-
ſelben im Jntereſſe der Gemeinden deſto noöthiger werdende
Bildung eines Penſionsfonds fur emeritirte Geiſtliche
Jn Hinſicht auf die erſte Frage hat die vierte Commiſſion,
deren Referent diesmal der Vice-Generalſuperintendent
Kupper aus Koblenz war, vorzuglich die Schwierigkeiten
hervorgehoben, welthe es gewoöhnlich koſte, einen alters-
ſchwachen Geiſtlichen zur Anerkennung ſeiner Schwäche und
zur Annahme der Emeritirung zu bewegen, beſonders wenn
etwa auch die Gemeinde eine ſolche Veränderung im Hin-
blick auf die ihr dadurch erwachſenden groößern Leiſtungen
ungern ſähe, und ſo war ſie dahin gekommen, das voll-
endete 75. Lebensjahr als den Normalzeitpunkt vorzuſchla-
gen wo die ehrenvolle Emeritirung jedes das Predigtamt
verwaltenden evangeliſchen Geiſtlichen eintreten muſſe, wenn
nicht etwa das Conſiſtorium mit Zuſtimmung der Gemeinde
und reſp. des Patrons noch einen Aufſchub geſtatte. Aber
dieſer Vorſchlag erfuhr von allen Seiten den entſchieden-
ſten Widerſpruch, die gewandte Vertheidigung des Refe-
renten konnte den Vorſchlag des Gutachtens nicht retten
und er wurde mit uüüberwiegender Mehrheit abgewieſen. Da
nun aber der Vorſitzende im Reſumé erklärt hatte, wie
allerdings bisher das Kirchenregiment nie auf das Alter,
ſondern nur auf Untuchtigkeit Ruckſicht genommen und gern
möglichſte Schonung bewilligt habe, aber dabei freilich oft
auf große Schwierigkeit geſtoßen ſei, die wirkliche Unfähig-
keit zur Amtsfortſetzung zu erkennen und daß es ihm da-
her erwünſcht geweſen ſein würde, wenn die Commiſſion
Mittel und Wege angedeutet hätte, wie dies zu erreichen
ſei, ſo trug ein Mitglied nach der erfolgten Abſtimmung
darauf an, den Gegenſtand noch einmal an die Commiſ-
ſion zu verweiſen und ſie zu bitten, auf Mittel zu denken,
wie wohl die Amtsuntüchtigkeit alter Geiſtlichen zur ſichern



und entſcheidenden Kenntniß der Behoörden gebracht werde
ein Antrag, der von der Generalſynode faſt einmüthig an-
genommen und dem dann auch von der Commiſſion nach
einigem Weigern deferirt wurde.

Hierauf ging die Berathung zu dem zweiten Punkte,
dem Penſionsfonds, uüber. Hier hatte die Commiſſion vor-
geſchlagen, jedem Emeritus die nach dem bisherigen Recht
ihm zuſtehende Quote des frühern Einkommens (ein Drit-
tel mit Wohnung in den oſtlichen, die Hälfte ohne Woh
nung in den weſtlichen Provinzen) zu belaſſen und ihm da
zu noch eine Huülfspenſion auf die Weiſe zu vermitteln, daß
alle Geiſtlichen von ihrem allgemein zu 400 Thlr. anzu
nehmenden Gehalte nach der Foderung des Civilpenſions-
reglements von 1825 ein Zwolftel deſſelben als Eintritts-
geld und dann jährlich 1 Proc. an den Staat zahlten und
dafür von dieſem die in dieſem Reglement den Staatsdie-
nern je nach der Zeit ihres Dienſtalters beſtimmte Pen-
ſion empfingen welche nach dem 15. Dienſtjahr mit
einem Achtel beginnt und dann immer weiter anſteigt.
Nachdem auch dieſer Vorſchlag hinſichtlich des letzten Thei-
les lebhaften Widerſpruch gefunden, wurde zunächſt die
Frage zur Abſtimmung gebracht: „ob das bisherige Eme-
ritirungsſyſtem beibehalten werden ſolle, ſo daß alſo der
Penſionsfonds nur einen Hülfszuſchuß zu dem Drittel oder
der Hälfte gewähre?“ und dies wurde von einer bedeu-
tenden Majorität bejaht. Bis hierher war man am
10. Juli gelangt, und es ſchien nun die Entſcheidung über
die Art und Weiſe, wie der Hulfsfonds zu begrunden ſei,
leicht zu erreichen. Aber die heutige Sitzung zeigte doch
wieder große Divergenzen in den Anſichten und mußte
noch ganz zur Erledigung dieſer Angelegenheit verwendet
werden wobei ſich freilich aufs neue herausſtellte wie
ſchwierig es fur eine große Verſammlung iſt, Beſchluſſe
über Maßnahmen zu faſſen, die Berechnungen und Kennt-
niſſe des Details der Verwaltung vorausſetzen. Der Kampf
bewegte ſich immer wieder um die Frage, ob man dem
Staat eine ſo bedeutende Huülfsleiſtung zumuthen könne
oder nicht, und ob der Zweck beſſer durch die allgemeine
Unterordnung unter das Penſionsreglement, wodurch die
Leiſtungen des Staats einen allgemeinen Maaßſtab erhal-
ten wuürden, oder durch beſondere Jnſtitute in den einzel-
nen Provinzen, wobei die verſchiedene Lage der Geiſtlichen
beſſer berückſichtigt werden könnte, zu erreichen ſei, und
namentlich erzeugte ſich noch zuletzt bei der Fragſtellung
eine Debatte, ob uüberhaupt, auch ohne Rückſicht auf das
Penſionsreglement, eine Eentraliſirung fur die Geiſtlichen
des ganzen Staats eintreten ſolle, was vorzüglich von
mehreren hochgeſtellten Staatsbeamten gerathen, aber mit
Rückſicht auf ſchon vorhandene Kapitalien und Legate, auf
die Schwierigkeit der Verwaltung und auf die provinziel
len Eigenthumlichkeiten der Provinzen bekämpft wurde,
oder ob man nach dem Beiſpiele Brandenburgs und Preu-
ßens in jeder Provinz einen beſondern Societätsweg ein-
ſchlagen ſolle. Bei dieſen Debatten horte man manche
intereſſante ſtatiſtiſche Mittheilungen, aber wie geſagt,
die Discuſſion zeigte je mehr und mehr wie ſehr es au
ßer dem Bereiche der Verſammlung liege, ſich uüber die
Modalitäten zu beſtimmen und als daher der Grundſatz,
„daß den emeritirten Geiſtlichen eine Hülfspenſion auszu-
mitteln und dafür auch die Unterſtützung des Staats an-
zuſprechen ſei allgemein angenommen, dagegen der ei-
gentliche Commiſſionsantrag, „die letztere nach der Weiſe
des Civilpenſionsreglements zu ermitteln mit 26 gegen
35 Stimmen abgewieſen worden war wollte ſich die Sy-

node ſelbſt nicht über die Frage der Eentraliſirung oder
Provinzialiſirung ausſprechen, und erklärte ſich dahin die
Ausfuhrung der ausgeſprochenen Grundſätze und Wunſche
mit allen Modalitäten den hohen Behorden überlaſſen zu
wollen, wobei ſie das zuverſichtlichſte Vertrauen in die
Hulfsbereitwilligkeit des Staats ſetze, indem freilich nur
unter dieſer Vorausſetzung die Sache ausfuhrbar ſei.

(D. A. Ztg.
Berlin, d. 17. Fuli.

des Juſtiz Miniſterialblattes enthält folgende, an die mit
den Prüfungen zur Auskultatur beauftragten Königlichen
Gerichts Behörden gerichtete und die Bedingung der Zu-
laſſung zur erſten juriſtiſchen Prüfung betreffende allgemet
ne Verfugungen: „Se. Majeſtät der König haben durch
einen Allerhöchſten Erlaß vom 27. Februar d. J. zu be-
ſtimmen geruht, daß Behufs der Zulaſſung zur erſten juri-
ſtiſchen Pruüfung von dem Kandidaten künftig der Nach
weis gefordert werden ſoll, daß derſelbe wenigſtens ein
allgemeines ſtaatswiſſenſchaftliches Kollegium mit Fleiß ge-
hört hat. Hiervon werden die ſämmtlichen mit dergleichen
Prüfungen beauftragten Königlichen Gerichts- Behörden zur
Nachachtung mit dem Bemerken in Kenntniß geſetzt, daß
jener Nachweis von allen Kandidaten zu erfordern iſt, wel
che ſich nach Oſtern 1847 zur erſten juriſtiſchen Prüfung
melden. Berlin, den 1. Juli 1846. Der Juſtiz Mint-
ſter Uh den.

Aus der Mark. (Privatmittheilung d. Spen. Ztg.)
Wir beeilen uns, Jhren Leſern die uns aus zuverläſſiger
Quelle zugehende Nachricht mitzutheilen daß der nun be
reits ſo un verhältnißmäßig langen Ungewißheit in Be-
treff der Art und Weiſe, wie die erſtere der bekannten
Bankordres vom 11. April d. J. realiſirt werden ſollen,
endlich eine Beendigung bevorſteht. Der desfallſige Plan
des Hrn. Miniſters Rother hat bereits die Allerhoöochſte
Genehmigung erhalten es wird demgemaäß die desfallſige
Veröffentlichung in den nächſten Tagen erfolgen und die
Schemata fur die Zeichnungen Behufs der Betheiligung
der Privatleute bei der königl. Bank, dann ſogleich auf der
Börſe ausgelegt werden. Die Zeichnungen ſollen ſich in
Summa bis auf die Höhe von 15 Millionen Thalern be
laufen, den Actionären mit 3 pCt. verzinſt, und uber-
dem die Hälfte des ſonſtigen Ueberſchuſſes als Dividende
unter dieſelben vertheilt werden. Es ſollen dem Verneh-
men nach auf die Zeichnungen von den Actionaäären nur 10
pCt. ſogleich baar eingezahlt werden. Die Verwaltung be-
hält fich der Miniſter Rother, wie es heißt, ausſchließlich
vor, jedoch ſoll ihm ein Curatorium von funf, von ihm
aus der Zahl der Actionäre gewählten Mitgliedern zur
Seite ſtehn. Fur eine ausfüührlichere Beſprechung des gan
zen Planes werden ſich freilich die genugenden Anhalts-
punkte erſt nach der officiellen Veröffentlichung die, wie
bereits geſagt, in den nächſten Tagen bevorſteht, finden
laſſen wir behalten uns dieſelbe deshalb bis dahin vor,
und fugen hier nur noch die wichtige Notiz hinzu, daß
dem Vernehmen nach die Regierung ſich fur die erſten 15
Jahre das Recht vorbehaält, jederzeit den Actionaären ihr
eingeſchoſſenes Geld zurückzuzahlen und einen dann etwa
fur nothwendig gehaltenen Syſtemswechſel eintreten zu laf
ſen. Dieſe letzte Beſtimmung wurde vor Allem deshalb
wichtig ſein, weil durch dieſelbe, falls man ſich in der Fol
ge einmal von der Nothwendigkeit der Privatbanken uber-
zeugen wurde, ein Aufgeben der k. Bank in ihrer gegen
wärtigen Geſtalt ermöglicht wurde. Ob gleichzeitig mit
der hier angedeuteten Veroffentlichung auch Schritte ge-

Die heute ausgegebene Nr. 28.



ſchehen werden, um die in der zweiten Cabinetsordre vom
11. April in Ausſicht geſtellten PrivatProvinzialbanken ins
Leben einzufuhren, vermögen wir freilich nicht mit Gewiß-
heit anzugeben, haben jedoch Grund, es vorläufig zu be
weifeln.ſDildesheim, d. 11. Juli. Heute ward die Hildes-

heimLehrter Eiſenbahn feierlich eröffnet. Ein feſtlich ge
ſchmuckter Bahnzug brachte unter Muſik und Volksjubel
den Feſtausſchuß und die Eingeladenen nach Lehrte, von
wo die von Hannover und Celle kommenden Feſtgenoſſen
abgeholt und nach Hildesheim eingeholt wurden.

Karlsruhe, d. 12. Juli. Auf die Bemerkung des
Abg. Baſſermann in der 28ſten öffentlichen Sitzung wel-
ches Vertrauen wohl die Schleswig-Holſteiner auf die Bun-
desverſammlung ſetzen könnten äußerte Staatsminiſter v.
Duſch: „er ſei überzeugt, daß der Bund die Rechte Deut-
ſcher Unterthanen ſo weit ihm das Recht zuſteht, ſie zu
ſchutzen, auch ſchützen werde. Die fragliche Angelegenheit
ſei aber noch gar nicht auf einen Punkt gekommen wo
die Bundesverſammlung berufen ſein könnte, ſich daruber
auszuſprechen“.

Frankreich.
Paris, d. 14. Juli. (D. A. 3.) Jch habe neulich

gemeldet, daß der Marſchall Soult abermals ſeine Ent-
laſſung wegen Alters- und Korpersſchwäche eingereicht.
Jn der Form iſt dieſe Nachricht ganz genau, allein dem
Weſen nach muß ich ſie durch die Aufſchluſſe, die ich ſeit-
dem erhalten, berichtigen. Weder ſein Alter noch ſeine
Geſundheit hat den edeln Herzog von Dalmatien zu dem
Entſchluſſe, ſich zuruckzuziehen, veranlaßt, ſondern eine
Geldfrage. Ehemals bezog der Marſchall 100,000 Fr. Ge-
halt, 80,000 Fr. als Kriegsminiſter und 20,000 Fr. als
Präſident. Seit er das Kriegsportefeuille an Hrn. von
St.-Yon abgegeben, bezog er die 20,000 Fr. als Miniſter-
präſident. Nun verlangte er neulich nach wie vor auch
die andern 80,000 Fr. zu beziehen. Dieſes Anſinnen kam
in einem Miniſterrathe zur Erorterung, die HH. Ducha-
tel, Martin du Nord und St.-Yon ſprachen ſich fur Ge-
wahrung des Verlangens, Hr. Guizot aber und die üübri-
gen Miniſter entſchieden dagegen aus. Als der Cincinna-
tus auf Soultberg das Ergebniß dieſer Berathung erfah-
ren hatte, ſchickte er ſofort ſeine Entlaſſung ein, die man
nach beendigten Wahlen anzunehmen ihm verſprochen.
Bis dahin muß ſich der Held von Toulouſe trotz der un
ſaäglichen Burde und Verantwortlichkeit eines Miniſterpra
ſidenten mit dem kargen Gehalte von 20,000 Fr. be-
gnugen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 11. Juli. Geſtern Abend hat Lord John

Ruſſell im Unterhauſe erklärt, er werde am Donnerstag,
den 16. Juli, im Allgemeinen darlegen, wie es die Mini-
ſter in Bezug auf die öffentlichen Angelegenheiten zu halten
gedenken; was insbeſondere den Zuckerzoll angehe, ſo
werde er darauf antragen, denſelben noch eine kurze Zeit
auf dem bisherigen Satze zu belaſſen.

Der ratificirte Oregontractat enthält folgende funf Be
ſtimmungen: 1) Die Landgrenze zwiſchen den Vereinten
Staaten und Großbritannien weſtlich von den Felſengebir-
en iſt feſtgeſtellt auf die Linie des 49ſten Grades bis zur
deerenge Königin Charlotte und von da durch die Meer-

enge Fuca nach dem Ocean; nach dieſer Demarcation ge-
hört die VancouverJnſel zum britiſchen Gebiet. 2) Die
Schifffahrt auf dem Columbiafluß bis zu dem Punkt wo

derſelbe die Linie des 49ſten Grades beruhrt, bleibt der
Hudſonsbai-Compagnie offen bis zum Ablauf ihres Frei-
briefs (d. h. bis zum Jahr 1863). 3) Die Fluüſſe und
Hafen noördlich vom 49ſten Grad ſollen dem Handel der
beiden Nationen offen ſtehen. 4). Eine Entſchädigung wird
bewilligt fur die ſuüdlich vom 49ſten Grad gelegenen Forts
und Handelsſtationen der Hudſonsbai-Compagnie, ſo wie
fur diejenigen der Vereinten Staaten, welche noördlich von
der gedachten Linie liegen, falls deren exiſtiren. 5) Ferner
wird eine Entſchädigung bewilligt fur das Privateigenthum
der Unterthanen Großbritanniens oder amerikaniſcher Bür-
ger, ſudlich oder nördlich des 49ſten Grades, im Fall dieſe
Unterthanen oder Buürger vorziehen, ſich auf das ihrer
Nation verbleibende Territorium zu begeben. Das Recht
der Fahrt durch die Meerenge Fuca ſoll beiden Nationen
gemeinſam zuſtehen.

Vermiſchtes.
Stettin, d. 14. Juli. Durch einen Unglucksfall

eigenthumlicher Art verlor ein 21 Jahr alter Knecht in Pa-
culent bei Greifenhagen das Leben. Er neckte einen in
ſeinem Neſte ſtehenden Storch, indem er wiederholt mit
der Hand nach ihm griff; der Storch biß nach ihm und
verletzte ihm ganz unbedeutend die Haut auf dem Knochel
des Zeigefingers. Schon am nachſten Tage ſchwollen der
ganze Arm und demnächſt die Beine des Verletzten ſtark
an, und am 10ten Tage erfolgte trotz der vielleicht zu
ſpät angewandten aärztlichen Huülfe der Tod.

Jn dem Meerbuſen Guecian, in Sudauſtralien, iſt
ein auffallend geſtaltetes Wirbelthier entdeckt worden dem
man den Namen Amphibien-Tiger gegeben hat. Es iſt
ungefähr 12 Fuß lang, ſein Schädel nimmt den zwolften
Theil dieſer Länge ein, und als eine beſondere Merkwur-
digkeit iſt vom Kopfe hervorzuheben, daß er keine Naſen
oder andere Luftlocher hat. Die Kinnladen ſind ſehr ſtark
und mit 32 Zähnen verſehen. Das Thier hat auf jeder
Seite 13 Rippen, ſchwärzliche Haare auf dem Rucken, aber
braune auf den Seiten und auf dem Bauche, welche, wie
beim Tiger, ſchwarz gefleckt ſind. Die Ruckenwirbel en
digen ſich in einen Korper, welcher wie eine Lanzenſpitze
geſtaltet iſt, und daran iſt der lange Schwanz befeſtigt,
an welchem drei Haken von der Form der Fledermausflü-
gel hangen. Das Thier iſt mit zwei Bruſtfloſſen verſe
hen, hat aber weder Rucken- noch Bauchfloſſen.

Jm Dorfe Begeuildy (Radnorſhire) wohnt ein
Mann Namens Mathews, der ſein 113. Jahr bereits an
getreten hat und im vollen Beſitz aller ſeiner geiſtigen und
körperlichen Kräfte iſt er erzählt mit der größten Genauig-
keit Dinge, die vor 100 Jahren paſſirt ſind und legt oft
4 deutſche Meilen an einem Tage zurück. Seine einzige
Schwäche iſt, daß er an Hexen glaubt.

Am 7. Juni, kurz vorher ehe der Perſonenzug von
Oppeln nach Koſel ging, traf ein Blitzſtrahl den Telegra-
phen, zerſchmetterte den einen Laternenſchieber und das
eine Fenſter und betaäubte den Warter. Auf der entgegen-
geſetzten Seite wurde ein Hirtenknabe niedergeworfen und
aus dem Uebergang mehrere Steine herausgeriſſen, ſo
daß der Blitz entweder quer über die Schienen geſprungen
iſt, oder neben ihnen einſchlug, ohne von ihnen aufgenom-
men zu werden.



Bekanntmachungen.
Nothwendige Subhaſtation.
Das im Dorfe Coſſa, Kreis Bitter

feld, belegene, dem Johann Friedrich
Schlobach zugehörige, subh No. 12 in
dem Hypothekenbuche eingetragene und zu
einem reinen Werthe von 1226 Thlr. 26
Sgr. 8 Pf. gerichtlich abgeſchätzte Halb
hufengut ſoll im Wege der nothwendigen
Subhaſtation auf

den 24. September d. J.
von früh 10--12 Uhr und Nachmittags

von 3-6 Uhr
an Gerichtsſtelle zu Coſſa an den Meiſt-
bietenden verkauft werden. Der neueſte
Hypothekenſchein und die Taxe können
jederzeit hier eingeſehen werden.

Dommitzſch, den 28. Mai 1846.
Patrimonial-Land- Gericht.

Nothwendiger Verkauf.
Auf den Antrag eines Real-Gläubigers

ſoll die dem Papierfabrikant Carl Au-
guſt Lorleberg gehörige Erbpachtgerech
tigkeit an der unter dem Schloſſe Ram-
melburg in der Gemeinde Friesdorf belege
nen Papierfabrik, beſtehend aus Wohn,
Fabrik und Wirthſchaftsgebäuden, Garten
und Weidefleck, welche nach Abzug der
Abgaben auf 12,492 Thlr. 15 Sgr. ge
richtlich taxirt iſt,
am 15. December d. J. von Vormittags

11 Uhr an,
an hieſiger Gerichtsſtelle verkauft werden.

Die Taxe und der neueſte Hypotheken-
fchein können in unſerer Regiſtratur ein
geſehen werden.

Schloß Rammelburg,
den 12. Mai 1846.

Freih. Frieſen'ſches PatrimonialGericht.
Uhte.

Das dem Hn. Dr. Gerſtenhauer gehö-
rige, zu Naumburg auf dem hintern Dome
suhb Nr. 766 gelegene Wohnhaus nebſt Zube
hör, welches herrſchaftlich eingerichret iſt,
zu den größten, ſchönſten und ſolideſten
Häuſern der Stadt gehört, auch bedeu-
tende Nebengebäude und einen großen, gut
gehaltenen Garten hat, und ſich wegen
ſeiner Räumlichkeiten und ſeiner Lage in
der Nähe des künftigen Bahnhofs zu ei-
nem Gaſthofe oder zu einem Fabrikgebäude
eignet, ſoll auf

den 10. Auguſt d. J. Vormittags
11 Uhr

in meiner Schreibſtube öffentlich verſteigert
werden. Die Verkaufsbedingungen werden
im Termine bekannt gemacht.

Naumburg den 15. Juli 1846.
Der Juſtiz- Commiſſar

Gilling.

4

handlung, welche ich unter der Firma:
in Hierdurch zeige ich an, daß ich am t. Jutti

fortgeſetzt wird.
Halle, den 16. Juli 1846.

Jm Verlage der Holle'ſchen Buchhand-
lung in Wolfenbuüttel erſchien ſo eben
und iſt in allen Buchhandlungen vorrathig:

Das Jnnungsweſen
und die

Verhältniſſe der Meiſter zu
Geſellen und Lehrlingen, nach den
Grundſätzen der allgemeinen Gewerbe-
ordnung für die Preußiſche Monarchie

vom 17. Januar 1845 von
Aemil Funk.

(Stadtrath in Magdeburg.)

15 Bogen. Sauber brochirt. Preis 20 Sgr.

Die obige Schrift umfaßt im Weſent-
lichen das jetzt in der Preußiſchen Monarchie
ſeit der neuen Gewerbeordnung vom 17.
Januar geltende Handwerksrecht. Sie iſt
daher nicht nur fur Polizei- und Kommunal-
beamte von Jntereſſe, ſondern wird vorzugs-
weiſe den Gewerbtreibenden ſelbſt ein ſehr
brauchbares Hülfsmittel ſein, ſich uüber ihre
Rechte als Lehrherrn als Meiſter den Ge-

fſellen gegenüber, als Mitglieder von Jn-
nungen vollſtändig und namentlich auch uüber
ſolche Fälle aufzuklaren, woruber die Geſetz
gebung keine deutliche Auskunft giebt. Der
höchſt billig geſtellte Preis erleichtert die An
ſchaffung,

Verloren
wurde am 21. Juni in den Vormittags-
ſtunden auf dem Wege von Frankleben
nach Benndorf eine ganz kleine goldne
Damenuhr, ohne Glas ſondern mit einer

am Biegel zu öffnenden Kapſel, nebſt ei-
nem goldnen mit Granaten beſetzten Uhr-
halter, mit einem piſtolähnlichen Uhrſchlüſ-
ſel, welcher an einem doppelten Venetianer-
Kettchen hängt.

Der ehrliche Finder wird gebeten, die
ſelbe gegen eine

Belohnung von Zehn Thalern

dem Rittergut zu Nauendorf abzugeben.
Zugleich wird vor dem Ankauf gewarnt.

auf der Pfarre zu Frankleben oder auf

den

Vorſtehendes beſtätigend, bemerke ich, daß das Verlags
nem Sortiments- Geſchäft vereinigt von mir unter der Firma:

Kümmel'sche Verlags- und Sortiments Buchhandlung,
Gt. C. Knapp.

C. A. Kümmel.

G. C. Knapp.
Jm Verlage der Unterzeichneten iſt er

ſchienen:

Lehrbuch der Geologie
und Petrefactenkunde.
Zum Gebrauche bei Vorleſungen und
zum Selbſtunterrichte. Theilweiſe nach

L. Elie de Beaumont's Vorleſun
gen an der Ecole des mines, von

Dr. C. Vogt. Jn zwei Banden.
Erſter Band, in zwei Lieferungen. Mit
388 Jlluſtrationen in Holzſtich. gr. 8.
Fein Velinpapier. geh. Preis jeder
Lieferung 1 Thlr. 4 Gr.

Die Geologie iſt, wie die Phyſik und
Chemie, eine Wiſſenſchaft des Tages ge
worden; ſie hat einen weiten Kreis von
Freunden gewonnen. Die Rinde des Pla
neten, welche wir bewohnen, bietet einerſeits
ſo viele Schatze fur die Jnduſtrie, anderer-
ſeits ſo reiche Belehrung fur den denkenden
Menſchen daß jeder Gebildete ſich beſtreben
muß, die Grundzuge einer Wiſſenſchaft kennen
zu lernen, welche, wie die Geologie, ſich mit
der Bildung und Entſtehung unſerer Erde
beſchaftigt.

Die Bearbeitung des oben genannten
Lehrbuches durch ausgezeichnete wiſſenſchaft
liche Kräfte, die reiche Ausſtattung durch
zahlreiche und vortrefflich ausgeführte Holz-
ſtiche, und der verhältnißmäßig ſehr billige
Preis, werden ihm ſicherlich eine große Zahl
von Freunden unter den Praktikern den
Berg- und Huttenmaännern, den Stu-
direnden und Freunden der Wiſſenſchaft im
Allgemeinen zufuühren.

Braunſchweig, Mai 1846.
Friedrich Vieweg und Sohn.

Feldſchlößchen.
Morgen Mittwoch, Concert.

Boden zum KardenTrocknen find abzu
laſſen in Glaucha Nr. 1961.

Für junge lebende Trappen
zahle ich für das Stück 1 bis 3

Thlr. nachdem die Größe iſt.
Mosritz Richter, Kaufmann

in Leipzig, Barfußgäßchen Nr. 10.

Beikage

d J. auch meine Verlags Buch

C. A. Lümmel
bis jetzt noch fortgeſetzt hatte, an Herrn G. C. Knapp übergeben habe.

Geſchäft mit wei
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Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 21. Juli 1846.

Deutſchland.
Berlin, d. 20. Juli. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Ober- Präſidenten der Provinz Weſtphalen, von
Schaper, die Leitung des Poſt Departements zu uber-
tragen und denſelben zum General-Poſtmeiſter zu ernennen.

Jtalien.
Nom, d. 7. Jull. Der Papſt hat verfugt, daß zur

akllmäligen Deckung der allerdings bedeutenden Staatsſchul-
denlaſt außer vielen andern weiter zu erorternden Erſpar-
niſſen fur die nachſten drei Jahre jeder Convent im gan-
zen Kirchenſtaate jährlich 10 Scudi und jeder Paroco 1 Sceu-
do zu zahlen hat. Nach der beſtehenden Einrichtung er-
liſcht die Function und Penſion aller derjenigen, welche
der letzte Papſt zu Monſignors ernannt hat, mit des letz-
tern Tode; ſie werden aber herkömmlicher Weiſe ſtets vom
neugewählten Papſte in ihren Wurden und Einkommen beſtä-
tigt. Jn Erwägung der zur Bezahlung der Staatsſchul-
den nöthigen Gelder hat jedoch Pius IX. fur nothwendig
erachtet, blos denen den Titel und Gehalt zu laſſen, wel-
che durch beſondere Verdienſte ſich deſſen wurdig gezeigt,
und es ſind daher uüber hundert entlaſſen und die von ih-
nen bezogenen Gelder zu obigem Zwecke beſtimmt worden.
Der durch ſeine Prachtliebe bekannte Cardinal Toſti, der
fruühere Terſoriere Gregor's VI. deſſen Verwaltung be-
kanntlich vielen Vorwurfen ausgeſetzt geweſen, bewohnte
bisher S. Michele und hatte die ihm beſtimmten Apparte-
mens mit außerordentlicher Pracht ausſchmucken laſſen. Er
hat aber in dieſen Tagen von dem Papſt den Befehl er-
halten, unverzuüglich dies Quartier zu raäumen und ſeine
fruühere Wohnung zu beziehen. Auf ſeine Entgegnung, daß
ihm von Gregor XVI. das Recht der Bewohnung von S.
Michele fur ſeine Lebenszeit eingeräumt ſei, hat Pius IX.
erklart, daß jenes Reſcript ihn keineswegs binde und daß
daſſelbe durch ſeinen dermaligen Ausſpruch ein- fur alle
mal aufgehoben ſei.

Türkei.
Alexandrien, d. 23. Juni. Man erwartet dieſer

Tage einen Abgeordneten des Großherrn, welcher Mehmed
Ali nach Konſtantinopel einladen wird; drei Tage nach
deſſen Ankunft ſoll die Abfahrt ſtattfinden alle Vorberei-
tungen ſind getroffen. Die Reiſe geht zuerſt nach Rhodus,
wo Quarantaine gehalten wird. Der Vice- König gedenkt,
ſich bis Ende des Ramadan in der osmaniſchen Hauptſtadt
aufzuhalten, folglich beinahe drei Monate; bei ſeiner Ruck-
kehr wird er ſeinen Geburtsort Cavalla berühren um am
Grabe ſeiner Aeltern ſein Gebet zu verrichten. Die Her-
ren Toſſizza, griechiſcher General-Konſul, und S. Zizinia,
belgiſcher Konſul, begleiten den Vlce- König auf dieſer
Reiſe. Jbrahim Paſcha wird in ungefähr zwanzig Tagen
hier eintreffen; er wird auf einem Dampfboot direkt von
England kommen.

W

Vermiſchtes.
Man meldet aus Neuſtadt (Schleſien), daß am

7. d. vierzig Jahr altes Korn (Roggen) am Wochen-
markte zum Verkauf kam. Jn dem Dorfe Groß-Pram-
ſen, Neuſtädter Kreis, fand man nämlich auf einem Ge-
treideboden des Pfarrhofes, als eine ſchadhafte Dielung
ausgebeſſert werden ſollte, unter dieſer eine Maſſe Rog-
gen liegen die zwar zum Theil von Wurmern und Mäu-
ſen hart mitgenommen war, allein es waren doch noch
circa hundert Scheffel brauchbares darunter. Dieſes Ge-
treide hat im Jahre 1806, als die Franzoſen alle Frucht
beſtaände in Beſchlag nahmen, der damalige Pfarrer durch
Bedeckung mit einer Dielenlage den Feinden entzogen, er
ſelbſt hat darauf den Ort verlaſſen, iſt nicht mehr dahin
zuruckgekehrt, und es haben ſeitdem einige Nachfolger bis
jetzt von ihrem Vorrathe nichts gewußt.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Magdeburg den 18, Juli. (Rach Wispeln

Weizen 44 57 Gerſte 26 28Roggen 41 14 Hafer 2 22
Fremdenliſte.

Angekommene Fremde vom 19. bis 20. Juli.
Jm Kronprinzen Hr. Reg.- Rath Wulfsheim a. Ruppin. Hr.

Oekon. Luttich a. Langenſalze. Hr. Partik. Friebe a. Breslau. Hr.
Aſſeſſor Schmalbach a. Naumburg. Hr. Rentier Heine a. Berlin.
Hr. Fabrik. Hammer a. Nordhaufen. Hr. Baumſtr. Elsholz a.
Liegnitz. Hr. Rittergutsbeſ. Baron v. Ohlau a. Dresden. Die
Hrrn. Kaufi. Gaſtell, Lambert u. Henſchel a. Leipzig, Schüle a.
Düren Brewerk a. Berlin Thieme a. Bremen Sodau a. Trieft,
Sommer a. Frankfurt, Kindermann a. Hamburg.

Stadt Zürich: Hr. Gymnaſiaſt Köppe a. Torgau. Hr. Senator
Schmidt a. Sonderburg. Hr. Geh. Schulrath Prof. Dr. Blochmann
a. Dresden. Hr. Partik. Nottebohm a. Leipzig. Hr. Pred. Eng-
hardt m. Tochter a. Sielkow. Hr. Cand. Weisgerber a. Merſel
witz. Die Hrrn. Kaufl. Schomburg u. Fricke a. keipzig Winkhaus
a. Halver, Ehrmann a. Frankfurt Urban u. Sonntag a. Berlin,
Niemeitz a. Epernay, Koch a. Kaſſel, Schulz a. Minden. Die
Hrra. Lehrer Wolfram I. u. II. a. Borna, Wolfram a. Brauns-
dorf. Mad. Coqui a. Magdeburg. Frau Oberförſter Schulz m.
Tochter a. Kreuzforſt. Fräul. Haupt a. Gommern. Mad. Meyer
m. Fam. a. Berlin.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Zette u. Hr. Dr. Gasky a, Berlin.
Hr. Oekon. Meller a. Brisdorf. Die Hrru. Kaufl. Mathias,
Krauſe u. Kühn a. Leipzig.

Schwarzen Bär: Hr. Cand. Schlewenhagen a. Hameln. Die Hrrn,
Kaufl. Mundt a. Hildesheim, Fränkel a. Teltow. Hr. Lithograph
Bacherew a. Frankfurt. Hr. Ockon. Fuß a Wolfenbüttel.

Stadt Hamburg Hr. Stud. Lymann a. Americh. Hr. Amtm. Hin-
derſen a. Tiefenſee. Hr. Gutsbeſ. Thienert a. Altendorf. Die
Hrrn. Kaufl. kombry a. Mainz, Vohre a. Berlin.

Goldne Kugel Hr. Lieut. Leitner a. Bunzlau. Hr. Paſtor PHoll-
ftein a. Miffersdorf. Hr. Oekon. Schmidt a. Stendal. Hr. Kaufm.
Ponickel a. Bergen.

Zur Eiſenbahn Hr. Rittergutsbeſ. v. Brandt o. Schmornitz. Die
Hrra. Dr. Blümel u. Büſchel m. Gem, u. Hr. Kaufm. Röbei a.
Leipzig. Hr. Kaufm. Rüſche m. Fam. o. Berlin.
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FamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Am 17. Juli d. J. ſtarb zu Giebi-
chenſt ein unſer geliebter Sohn und Bru-
der, der Mediciner Damrod.

Dieſen ſchmerzlichen Todesfall zeigt ſei-
nen Freunden und Bekannten unter Bitte
ſtiller Theilnahme ergebenſt an der tiefbetrübte
Vater im Namen der übrigen Geſchwiſter.

Groß-Oerner, den 20. Juli 1846.

Todes Anzeige.
Geſtern Abend um 10 Uhr endete nach

langen Leiden unſere gute Mutter Schwie-
ger und Großmutter, Frau Maria Rauſch,
im 66. Lebensjahre, ihre irdiſche Laufbahn.
Dieſe Trauernachricht widmen wir Freunden
und Bekannten, ſo wie auch denen welche
der Verſtorbenen in ihren ſchweren Leiden
hülfreiche Hand boten, und bitten um ſtille
Theilnahme.

Merſeburg, den 19. Juli 1846.
Die Familie Rauſch.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Der Schulze Föllner zu Sieglitz
beabſichtigt auf einem ihm zugehötigen, einen
Morgen haltenden, in Sieglitzer Flur belege-
nen Ackerſtück, welches im Weſten und Oſten
von einem Ackerſtück des Anſpänner Haaſe
in Hochedlau, im Norden von einem Ak-
kerſtück des Koſſath Koch zu Sieglitz und
im Süden von dem Fahrwegef, der von Hoch
edlau nach Sieglitz führt, begrenzt wird, eine
Bockwindmühle zu erbauen.

Auf den Grund des 29. der Gewer-
be Ordnung vom 17. Januar v. J. bringe
ich dies zur öffentlichen Kenntniß mit der
Aufforderung elwaige Einwendungen binnen
4 Wochen präcluſiviſcher Friſt, bei mir an-
zumelden.

Hierbei mache ich jedoch ausdrücklich auf
38. der Gewerbe Ordnung vom 17. Ja-

nuar 1845 aufmerkſam, wonach die bisheri-
gen Vorſchriften, nach denen die Anlage
neuer, auf die Conſumtion der Umgegend
berechneter Mahlmühlen von dem Bedürf-
niſſe der Umgegend abhängig war, aufgeho-
ben ſind, dergeſtalt, daß aus dem behaupte-
ten Mangel eines Bedürfniſſes zur Vermeh-
rung der Mahlmühlen, ein Widerſpruch nicht
mehr hergeleitet werden kann.

Halle, den 17. Juli 1846.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Kalk den 24. d. M. in der Ziegelei zu

Trotha.
Die ſo ſchnell vergriffenen geſtickten lei

nenen Damen-Klappkragen und Manſchet-
ten ſind wieder angekommen und empfiehlt

dieſelben Händler,gr, Klrichsſtraße Nr. 70.

Echtes Schweizer Kraäuter-Oel
K. Willer in

von
Zurzach (in der Schweiz).

Unter den Mitteln, welche ſchon alle zur Beförderung und Conſervirung des Haar
wuchſes dargeboten worden ſind und noch tagtäglich dargeboten werden, mögen wohl
einige nicht ganz unzweckmäßig ſein die meiſten derſelben aber ſind, wie Modeartikel,
plötzlich aufgekommen und auch, wie dergleichen Artikel, baldigſt wieder verſchwunden.
Neben allen hat ſich das hier angekündigte Schweizer Kräuter-Oel ſtetsfort dadurch
rühmlich behauptet, daß es ſich eben thatſächlich ſowohl als Wiederherſtellungsmittel
eines erſterbenden oder mangelhaften Haarwuchſes, ſowie als Bewahrungsmittel gegen
das Dünnerwerden und Ergrauen der Haare im Alter zuverläſſigſt bewährt hat und
noch ſtetsfort bewährt, wie die vielen amtlich legaliſirten Zeugniſſe, welche den Ge
brauchs anweiſungen beiliegen, beurkunden.
das beſagte Fabrikat nicht blos als einen derartigen Modeartikel betrachten,

Möge deshalb ein hochgeehrtes Publikum
ſondern

ſich vielmehr deſſen Bewährung durch ſeinen ſoliden Fortbeſtand und ſeine ſtets mehr
anerkannte Zweckdienlichkeit zur Empfehlung gereichen laſſen.

Die einzige Niederlage des Schweizer -Kräuter-Oels iſt für Eisleben und Umge-
gend bei Herrn Carl Sendel, woſelbſt es gegen portofreie Einſendung von 2 Gulden
das ganze, und 1 Gulden das halbe Fläſchchen nur einzig und allein ächt zu haben iſt.

Dringende Bitte an edle Men
ſchenfreunde!

Am 15. d. M. Nachmittags um 4 Uhr
brach in dem hieſigen Orte ein Feuer aus,
welches, ungeachtet der ſchnell herbeigeeil-
ten Hülfe, bei der bisher ſtattgefundenen
großen Dürre und bei einem ziemlich hef-
tigen Winde mit großer Schnelligkeit ſich
verbreitete und in wenigen Stunden S Wohn
häuſer, 9 Hintergebäude und ein Ritter-
guts-Schäfereigebäude in Aſche legte. Ei-
nige Nachbarhäuſer mußten, um größeres
Unglück zu verhüten, niedergeriſſen werden.
11 Familien, aus 42 Perſonen beſtehend,
ſind obdachlos geworden und haben größten-
theils ihre ganze Habe verloren. Jhre Noth
iſt um ſo größer, da ſie alle zu den är-
mern Handwerker und Handarbeiterfami-
lien gehören. Die Unterſtützung der hieſi-
gen Gemeinde allein will nicht ausreichen,
dieſe Noth vollſtändig zu mildern, wenn
ſie auch augenblicklich abzuhelfen ſucht.
Darum wende ich mich an Euch, Jhr
theuern, lieben Mitchriſten und Brüder in
der Nähe und Ferne, mit der vertrauens-
vollen und dringenden Bitte: Erbarmet
Euch und helfet! Thut Eure freigebigen
Hände auf und ſendet mit willigem Herzen
ein Scherflein für die armen Abgebrannten
hierſelbſt, welche auf Eure Liebe rechnen
und mit Thränen Euch dafür danken wer
den! Vielleicht findet ſich an jedem Orte
ein theilnehmender Freund, der ſich der
Sammlung und Ablieferung milder Gaben
gern unterzieht. Zur Annahme derſelben
bin ich und der hieſige Gemeindevorſtand
ſtets bereit, ſo wie wir auch für eine, zweck
mäßige Verwendung die gewiſſenhafteſte
Sorge tragen werden. Gott erwecke recht
viele willige Geber und ſegne, was ſie an
den unglücklichen Brüdern thun!
Reinsdorf bei Artern, den 17. Juli 1846.

Echt Pariſer
Poudre FVevre

zur augenblicklichen Bereitung von Selter-
waſſer, in ſeiner Vorzüglichkeit von keiner
Nachahmung erreicht, empfing und em-
pfiehlt das Original-Packet für 20 Flaſchen
15 Sgr.
Carl Brodkorb, Neumarkt Nr. 1343.
Einziges und alleiniges Depot für Halle.

Eckler, Paſtor.

Baulicher Verhältniſſe wegen kann das
Dampf-Soolbad in gegenwärtiger Sai-
ſon nicht benutzt werden.

Soolbad Wittekind, den 20. Juli.
Thiele.

Jn einer kleinen Stadt, 4 Stunden
von Halle, ſoll ein vollſtändig eingerichte-
tes Materialgeſchäft mit geringem Mieths-
zins verpachtet werden. Nähere Auskunft
wird ertheilt Schmeerſtraße Nr. 709.

Rheiniſchen Zwirn, vorzügliches
Fabrikat, 10 Stück 1 Thlr., bei Pohl-
mann am Fleiſchmarkte.

Ein unverheiratheter Hausknecht, mit
guten Atteſten verſehen, findet eine Stelle.
Zu erfragen im Gaßhof zum ſchwarzen
Bär hier.

Eine Wirthſchafterin kann ſogleich in
Condition treten. Zu erfragen bei Thu-
ſius, Klausthor Nr. 2164.

Franzöſiſchen Weineſſig
bei Oxhoften, Eimern, Ankern und. Quar-
ten empfiehlt billigſt und beſtens

W. Fürſtenberg.
Neue holländiſche Heringe,

wieder eine friſche Zuſendung, fließend fett,

empfiehlt Voltze.
Neue ſaure Gurken empfiehlt

Boiltze,
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